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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.02.2001

Norm

ZPO §226 Abs1 IIIA

Rechtssatz

Ein ursprünglich schlüssiges Klagsvorbringen kann durch eine unsubstanziierte Klagseinschränkung, auf Grund derer

die geltend gemachten mehreren Ansprüche nicht mehr im Einzelnen zi4ernmäßig bestimmt und individualisiert sind,

unschlüssig werden.
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Auch
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